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ENTWURF  ·  VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
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ENTWURF
Planzeichnung - textliche Festsetzungen -
Vorhaben- und Erschließungsplan

Gemeinde Drei Gleichen
Schulstraße 1 · 99869 Drei Gleichen

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
für das Sondergebiet „Betriebsgelände der Firma Biorecycling-
Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Bezeichnung der Fläche

Bezeichnung der Fläche

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern
(§ 9 Abs.1 Nr.25b BauGB)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 und Abs. 6 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung     (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs.7 BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Flurstücksgrenze; Flurstücksnummer

Flurgrenze, Flurnummer

80/2

FLUR 8

Gebäudebestand - katastermäßig erfasst

Gebäudebestand - nachrichtlich übernommen

Bestandshöhen in m über NHN
(Quelle: Vermessung - Ingenieurbüro Oppermann GmbH, Gotha; Stand: November 2010)

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(§1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BasuNVO)

Festsetzungsschlüssel

GRZ 0,8 Grundflächenzahl

Bauweise

Art der baulichen Nutzung

unterer Bezugspunkt als Höhe über NHN

maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen

2. Maß der baulichen Nutzung       (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 - 21a BauNVO)

offene Bauweiseo

Baugrenze

4. Verkehrsflächen      (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Einfahrtbereich

Einfahrt

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 
    sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem 
    Klimawandel entgegenwirken        (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Ver- und Entsorgungsanlagen

Zweckbestimmung:

Abwasser

Ablagerung: Fläche zum Anlegen von Erdmieten

Ablagerung: Kompostplatz

ZEICHENERKLÄRUNG

A

D

8. Hinweise zur Planunterlage       (§ 1 Abs. 1 und 2 PlanZV)

273.000

SO Sonstiges Sondergebiet (SO) 
mit der Zweckbestimmung: 
„Biorecycling Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen     (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Folgende bauliche Anlagen und Nutzungsarten sind zulässig:

SO 1
- Gebäude und Anlagen für die Verwaltung, den Betrieb und die Unterhaltung des Gebietes
- eine Wohnung für Betreiberpersonen
- Räume für betriebsnotwendiges Personal

SO 2
- Maschinen- und Lagerhalle / Werkstatt
- Büroarchiv / Lager

SO 3
- Tankstelle mit Waschplatz

SO 4
- Energie-Nutz-Zentrale und zugehörigem Vorratsbauwerk für Hackschnitzellagerung und 
  3 Standplätzen für Container 
- Technikraum und Wärmeverteilung in Containerbauweise

SO 5
- Errichtung von 2 Holzvergasern mit einer elektrischen Leistung von jeweils 68 kW und einer 
  thermischen Leistung von jeweils 105 kW in Containerbauweise 
  
SO 6 und SO 7
- Errichtung Maschinen- und Lagerhalle

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft    
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

KP

EM

VERFAHRENSVERMERKE

Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 BauGB mit Schreiben vom ....................... Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ............................ die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit und der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft. 

Die Ergebnisse sind mitgeteilt worden.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  für das Sondergebiet „Betriebsgelände der Firma Biorecycling-
Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht und grünordnerischem Fachbeitrag, hat gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB in der Zeit 

vom ................... bis zum ..................... zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Die öffentliche Auslegung ist am ....................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am .................... den vorhabenbezogenen Bebauungsplan  für das Sondergebiet 
„Betriebsgelände der Firma Biorecycling-Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen.

Die Begründung zur Satzung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom ....................... gebilligt.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Ausfertigung
 
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes mit dem Willen des Gemeinderates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird bekundet.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan  für das Sondergebiet „Betriebsgelände der Firma 
Biorecycling-Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg sowie die Stelle, bei welcher der Bebauungsplan 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind gemäß 

§ 10 Abs. 3 BauGB in der Zeit vom ........................ bis zum .......................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Die Satzung ist am ...................... in Kraft getreten.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften (§ 214 Abs.1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 BauGB) und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit 
und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Die Planurkunde umfasst den vorhabenbezogenen Bebauungsplan  für das Sondergebiet „Betriebsgelände der Firma Biorecycling-
Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg sowie den Vorhaben- und Erschließungsplan  für das Sondergebiet 
„Betriebsgelände der Firma Biorecycling-Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB wurde die Genehmigung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan  für das Sondergebiet 
„Betriebsgelände der Firma Biorecycling-Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A), Textteil (Teil B) und Vorhaben- und Erschließungsplan mit Verfügung des Landratsamtes Gotha 

vom ....................... Az: .......................................................... - mit Nebenbestimmungen und Hinweisen - erteilt.

Gotha, den ....................................                                                                                       ................................
                                                                                                                                              Landratsamt Gotha

Der Gemeinderat der Gemeinde Drei Gleichen hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das 
Sondergebiet „Betriebsgelände der Firma Biorecycling-Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg gemäß 
§ 2 Abs. 1 bis 4 BauGB am 20.12.2018 beschlossen.

Der Beschluss wurde am ....................... ortsüblich bekanntgemacht.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung vom 25.02.2019 bis 
zum 27.03.2019.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind 
am 25.02.2019 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung im Hinblick auf die Umweltprüfung aufgefordert 
worden.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Der Gemeinderat hat am 26.06.2019 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  für das Sondergebiet „Betriebsgelände 
der Firma Biorecycling-Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ im OT Mühlberg mit Begründung, grünordnerischem 
Fachbeitrag sowie Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Drei Gleichen, den ...................................                                                                       ...............................................
                                                                                                                                                         Leffler
                                                                                                                                                    Bürgermeister

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen* und Bezeichnungen*, sowie der Gebäudebestand* mit dem 

Liegenschaftskataster nach dem Stand vom ..................... übereinstimmen.

Gotha, den .........................                                                                                               ..................................
                                                                                                                                  Landesamt für Bodenmanagement und 
* nicht Zutreffendes bitte streichen                                                                                                       Geoinformation; Katasterbereich Gotha

GEMEINDE DREI GLEICHEN, Ortsteil Mühlberg
VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
FÜR DAS SONDERGEBIET "BETRIEBSGELÄNDE DER 
FIRMA BIORECYCLING SPEZIALERDEN-PRODUKTION 
UND -VERTRIEBS GmbH"

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Bundes- Bodenschutz- Gesetz (BBodSchG)
Bundes- Immissionsschutz- Gesetz (BImSchG)
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG)
Thüringer Bauordnung (ThürBO)
Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft (ThürNatG)
Thüringer Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (ThürUVPG)
Thüringer Straßengesetz (ThürStrG)
Thüringer Wassergesetz (ThürWG)
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG)

in der zur Zeit der Auslegung bzw. des Rechtswirksamwerdens des Bebauungsplanes gültigen Fassung.

M 1 : 500

TEIL B  - TEXTTEIL
In Ergänzung der Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift oder Text gilt folgendes:

A) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
     § 9 Abs. 1 BauGB, BauNVO und ThürBO

1.   Art der baulichen Nutzung 
      § 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO

Im zeichnierisch festgesetzten sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Betriebsgelände 
der Firma Biorecycling-Spezialerdenproduktion und -vertriebs GmbH“ sind als Art der baulichen Nutzung 
ausschließlich folgende Nutzungen zulässig:

Sondergebiet 1 (SO 1)
- Gebäude und Anlagen für die Verwaltung, den Betrieb und die Unterhaltung des Gebietes
- eine Wohnung für Betreiberpersonen
- Räume für betriebsnotwendiges Personal

Sondergebiet 2 (SO 2)
- Maschinen- und Lagerhalle / Werkstatt
- Büroarchiv / Lager

Sondergebiet 3 (SO 3)
- Tankstelle mit Waschplatz

Sondergebiet 4 (SO 4)
- Energie-Nutz-Zentrale mit zugehörigem Vorratsbauwerk für Hackschnitzellagerung und 
  3 Standplätzen für Container 
- Technikraum und Wärmeverteilung in Containerbauweise

Sondergebiet 5 (SO 5)
- Errichtung von 2 Holzvergasern mit einer elektrischen Leistung von jeweils 68 kW und einer 
  thermischen Leistung von jeweils 105 kW in Containerbauweise 

Sondergebiet 6 (SO 6) und Sondergebiet 7 (SO 7)
- Errichtung Maschinen- und Lagerhalle
  
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung
sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 12 Abs. 3
Satz 2 BauGB und § 12 Abs. 3a BauGB).
      
2.   Maß der baulichen Nutzung
      § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO

Siehe Planeintrag: Festsetzungsschlüssel
Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche gilt § 19 Abs. 4 BauNVO

2.1 Höhe der baulichen Anlagen 
      § 16 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5, § 18 Abs. 1 BauNVO

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist durch die im Festsetzungsschlüssel bestimmten 
Höhenangaben festgeschrieben. Ausnahmen sind für technisch bedingte Aufbauten bis zu 1,00 Meter 
zulässig.
Als Bezugspunkt für die Höhe der baulichen Anlagen gilt der im Festsetzungsschlüssel für das jeweilige 
Sondergebiet festgesetzte untere Bezugspunkt.

3.   Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche       
      § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 12, 14, 22, 23 BauNVO, § 6 ThürBO

3.1 Festsetzung der offenen Bauweise 

Begriffsbestimmung der offenen Bauweise:
Für die Gebäudelänge gilt eine Längenbegrenzung von maximal 50 Meter.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche

Baugrenzen: 
Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Gebäudeteile ausnahmsweise in  geringfügigem Ausmaß 
überschritten werden.

In den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bereich der im Vorhaben- und Erschließungsplan 
als Hoffläche festgesetzten Fläche Stellplätze zulässig. 
Die Errichtung von gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen ist im 
Plangebiet zulässig, sofern diese Nebenanlagen im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt sind. 
Darüber hinausgehende Nebenanlagen und Einrichtungen sind nicht zulässig. Für jede bauliche 
Veränderung auf dem Grundstück ist vorab ein Antrag auf landschaftsschutzrechtliche Erlaubnis bei der 
Unteren Naturschutzbehörde zu stellen

Nebenanlagen für die Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur 
Ableitung von Abwasser und fernmeldetechnische Nebenanlagen bzw. Anlagen für erneuerbare Energien 
sind gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig. Im Besonderen sind Anlagen der Photovoltaik 
und Solarthermie ausschließlich auf Dächern von Gebäuden innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen ausnahmsweise zulässig. Die Errichtung von Windenergieanlagen ist nicht zulässig.

4.   Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Immissionsschutz
      § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Anlieferungen und Abtransporte von betrieblichen Einsatzstoffen, innerbetriebliche Transporte mittels 
Radlader und/oder Bagger und der Einsatz von Maschinen (Holzschredder, Siebanlage, Presse) sind 
montags bis freitags zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr und samstags ab 17.00 Uhr nicht zulässig. 
An Sonn- und Feiertagen sind Anlieferungen und Abtransporte von betrieblichen Einsatzstoffen, 
innerbetriebliche Transporte mittels Radlader und/oder Bagger und der Einsatz von Maschinen nicht 
zulässig.

5.  Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
     zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
     § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 178 BauGB

5.1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
      von Boden, Natur und Landschaft 

Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme ist dem Geltungsbereich 1 des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes folgende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme im Geltungsbereich 2 zugeordnet:

Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme A1 ist in der Gemarkung Mühlberg in der Flur 6 auf Teilflächen 
der Flurstücke 1/2 und 1/3 am nördlichen Ackerrand des Feldblocks AL 51311M05 ein 6 Meter breiter 
einjähriger Blühstreifen für einen Zeitraum von 15 Jahren anzulegen. Die Saatgutmischung ist mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Auf der Fläche ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
und Dünger nicht zulässig. Eine bodenmechanische Bearbeitung kann frühestens ab dem 15. Oktober 
eines Jahres erfolgen. Dabei sind mindestens 30% der Fläche auszusparen und in der Winterruhe bis 
15. Februar des folgenden Jahres zu belassen. Die Aussaat der einjährigen Saatgutmischung muss bis 
spätestens 1. April des jeweiligen Jahres erfolgen. Ein Umbruch im letzten Jahr der Maßnahme kann 
ab dem 15. Oktober vorgenommen werden.
Entwicklungsziel ist die Schaffung zusätzlicher Landschaftselemente mit der Funktion von Lebensraum-
parzellen für bodenbrütende Vogelarten, Niederwild und Insekten (Bienenweide) in dem von 
Landwirtschaft geprägten Naturraum. 

5.2 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen   

Die mit den Buchstaben A und B bezeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sind als freiwachsende, zweireihige Strauchhecke anzulegen und mit 
Sträuchern der Artenliste 1 vollständig zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Strauchpflanzung 
ist in einem Pflanzraster von 1,00 m x 1,50 m anzulegen und mit Sträuchern in der angegebenen 
Pflanzqualität zu bepflanzen. Insgesamt sind 350 Sträucher zu pflanzen.

Die mit dem Buchstaben C bezeichnete Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen ist mit 13 Laubbäumen der Artenliste 1 in der angegebenen Pflanzqualität 
zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen. Die Fläche C ist mit 
Landschaftsrasen anzusäen und extensiv zu pflegen (zweimalige Mahd im Frühjahr und im Herbst). 

Die Pflanzungen sind in der auf die Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauunsplanes folgenden 
Pflanzperiode durchzuführen und der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen.

5.3 Artenliste

ARTENLISTE 1: Pflanzflächen

Bäume: (Hst, StU 14/16, 3 x verpfl.) 
Feld-Ahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Stiel-Eiche (Quercus robur)
Trauben-Eiche (Quercus petraea)
Winter-Linde (Tilia cordata)
Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
Feld-Ulme (Ulmus carpinifolia)

Sträucher: (Höhe 100/150, verpfl.)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Hasel (Corylus avellana)
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Gewöhnliche Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Schlehe (Prunus spinosa)
Kreuzdorn (Rhamnus cartharticus)
Hunds-Rose (Rosa canina)
Sal-Weide (Salix caprea)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

5.4 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
      und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

Alle Gehölze innerhalb der mit dem Buchstaben E bezeichneten und zum Erhalt festgesetzten Fläche
sind dauerhalft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind durch standortgerechte 
Neupflanzungen der Artenliste 1 zu ersetzen. 
Die mit dem Buchstaben D bezeichnete und zum Erhalt festgesetzte Fläche (Vorgarten) ist dauerhaft 
zu erhalten.

Die auf der zum Erhalt festgesetzten Fläche F (Erdwall) stehenden Gehölze sind dauerhaft zu 
erhalten und durch ergänzende Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern der Artenliste 1 zu einer 
geschlossenen Feldhecke zu entwickeln. Insgesamt ist die Fläche mit Sträuchern (ca. 300 Stck.) und 
20 Laubbäumen der Artenliste 1 in der angegebenen Pflanzqualität zu bepflanzen. Die Pflanzungen 
sind der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen.

B) BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
      § 88 ThürBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1.   Besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
      § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 ThürBO

1.1 Zur Dachgestaltung der baulichen Anlagen in den Gebieten SO 1, SO 2, SO 6 und SO 7 ist ein roter 
Farbton zu wählen. Bei der Farbwahl sind die neu zu errichtenden Baukörper an die Farbgestaltung des 
im SO 1 bestehenden Gebäudes anzulehnen.

1.2 Das Plangebiet ist vollständig mit einem Zaun in der Höhe von 1,30 m bis max. 2,00 m einzufrieden. 

2.   Gestaltung und besondere Anforderungen an Werbeanlagen
      § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 ThürBO

Im Plangebiet ist eine freistehende Werbeanlage bis zu einer Ansichtsfläche von 2 m² zulässig. Bei  
der Gestaltung der Werbeanlage sind grelle Farben (Neonfarben) sowie beleuchtete Embleme oder 
Schriften nicht zulässig.

C)  HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1. Meldepflicht von Bodendenkmalen §§ 16- 21 Thür. Denkmalschutzgesetz
Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmale wie Mauern, Steinsetzungen, Boden-
verfärbungen oder z.B. Scherben, Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, Steingeräte, Skelettreste) 
sind das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und die Untere Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Gotha unverzüglich zu verständigen.
Erdarbeiten bedürfen der archäologischen Begleitung durch das Thüringische Landesamt für Denkmal-
pflege und Archäologie und sind der Behörde rechtzeitig, jedoch spätestens 14 Tage vor Beginn 
anzuzeigen.

2. Bei Bekanntwerden / Auffinden von Altablagerungen (schadstoffkontaminierte Medien) und/oder 
Auftreten von Verdachtsmomenten für das Vorhandensein von Schadstoffen im Boden, der Bodenluft 
oder im Grund-/Schichtenwasser ist das Landratsamt Gotha, Fachbereich 3 - Umweltamt, 18.-März-
Straße 50, 99867 Gotha gemäß § 2 Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG) unverzüglich zu 
informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.
 
3. Beim Auffinden von Munitionskörpern im Rahmen der Erschließung und Bebauung des Plangebietes 
ist umgehend die örtliche Ordnungsbehörde, die zuständige Polizei oder der Kampfmittelräumungsdienst 
zu benachrichtigen.

4. Sollten sich im Rahmen der Baumaßnahmen visuelle oder organoleptische Verdachtsmomente für das 
Vorhandensein von Schadstoffen im Boden, der Bodenluft oder im Grund-/ Schichtwasser ergeben, so 
ist die Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Gotha gemäß § 2 Thüringer Bodenschutzgesetz 
unverzüglich zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

5. Der bei Baumaßnahmen anfallende Oberboden, welcher nicht einer Wiederverwendung im Plangebiet 
zugeführt wird, ist zu sichern. Die Wiederverwendung ist mit der Untere Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Gotha abzustimmen. Die Zwischenlagerung des Mutterbodens hat gemäß der DIN 19731 - 
Verwertung von Bodenmaterial - in trapezförmigen Mieten mit einer max. Höhe von 2 m zu erfolgen. Das 
Bodenmaterial ist vor Vernässung und Verdichtung zu schützen. Bei einer Lagerungsdauer über 6 Monate 
ist die Miete mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen zu begrünen.

6.Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebs-
plantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu 
setzen.
Die im Plangebiet erforderlichen Baumfällmaßnahmen sind außerhalb der Brut- und Setzzeit (1. März bis 
30. September) durchzuführen. Während der Fällmaßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung durch-
zuführen. 

7. Während der Bauarbeiten ist unnötiges Befahren, Lagerung von Fremdstoffen etc. insbesondere in der 
näheren Umgebung des Plangebiets zu vermeiden. Die Durchlässigkeit des gewachsenen Bodens ist 
nach der baubedingten Verdichtung wiederherzustellen.

8. Die Begründung dient der Darlegung des Bebauungsplanes.

Drei Gleichen, den .........................                                              .........................................
                                                                                                                     Leffler
                                                                                                               Bürgermeister
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